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DER BUNDESRAT HAT BESCHLOSSEN: 

 

Hinsichtlich des Beschlusses des Nationalrates vom 29. März 2006 
betreffend ein Abkommen über die Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits zur Bekämpfung von 
Betrug und sonstigen rechtswidrigen Handlungen, die ihre finanziellen 
Interessen beeinträchtigen samt Schlussakte und Vereinbarter 
Niederschrift, 

1. gegen den Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 

2. gegen den Beschluss des Nationalrates, gemäß Artikel 50 Absatz 2 B-
VG den gegenständlichen Staatsvertrag durch Erlassung von Gesetzen zu 
erfüllen, keinen Einspruch zu erheben. 

 

Wien, 2006 04 21 
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 Schriftführung Präsidentin des Bundesrates 


